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Seit Jahren besteht bei

der Pflegefinanzierung

Rechtsunsicherheit. Das

ist ein Armutszeugnis

unserer Politik. Zwar

befürwortete das Volk 1994

ein Krankenversicherungsgesetz, das die

Kosten der Pflege durch die Krankenversicherer

sicherstellen sollte. Das Gesetz

trat 1996 in Kraft. Trotzdem bezahlen die

Krankenversicherer bis heute nur rund die

Hälfte der Pflegekosten. Oftmals kommen

in der Deutschschweiz die Betroffenen für

den Rest der Kosten auf. In der

Westschweiz sind die Kantone generöser und

unterstützen die Finanzierung. In Bern

wurde derweil das Gesetz vom Bundesrat

kurzerhand über eine Verordnung mit

Rahmentarifen ausgehebelt und im Parlament

debattiert, zurückgewiesen, neu verhandelt.

Seit über einem Jahrzehnt. Das ist

nicht im Sinne der Bevölkerung, die dem

KVG zustimmte.

Die Parlamentarier sind nicht in Bundesbern,

um die Interessen jener

Krankenversicherungen zu vertreten, in deren

Verwaltungsräten manche der Mitglieder der

Kommissionen für soziale Sicherheit und

Gesundheit von National- und Ständerat

sitzen. Sie müssen vielmehr jenes Volk

vertreten, das sie gewählt hat. Teile dieses

Volkes sind auf pflegerische Hilfe

angewiesen. Dabei muss klar geregelt sein, in

welchen Anteilen die Versicherer, die

öffentliche Hand und die Betroffenen selber

für die Kosten aufkommen.

Die Politiker tragen die Verantwortung,

bei der Pflegefinanzierung endlich eine

Rechtssicherheit zu schaffen - bevor sie

selber pflegebedürftig werden.

^5^


	...

